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Dienſtordnung

für die Amtsgefängniſſe .

J. Aufnahme der Gefangenen .

S1 :

Jeder Gefangene wird bei ſeiner Einlieferung

zuerſt dem Vorſtand vorgeführt , welcher , nachdem er

die Begleitungspapiere geprüft und ſich von der Iden⸗

tität der Perfon überzeugt Hat, Die Aufnahme in Die

Anſtalt verfügt .

2 .

Der Aufſeher hat hierauf eine genaue Durch⸗

ſuchung des Gefangenen und ſeiner Fahrnißſtücke vor⸗

zunehmen . Geld und alle übrigen Gegenſtände , deren

Gebrauch während der Strafzeit nicht geſtattet iſt,

werden aufbewahrt .
Die Baarſchaft und die aufbewahrten Gegenſtände

werden in ein , von dem Aufſeher und dem Gefan —

genen zu unterſchreibendes , Verzeichniß eingetragen,
welches den Perſonalakten des Letztern beigeheftet wird .

§. 3.

Dem Verhafteten werden die Hausregeln vor⸗

geleſen , die zur Zelle gehörigen Bücher und Arbeits⸗
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geräthſchaften , für deren Erhaltung in gutem Stand

er verantwortlich iſt , übergeben und die Beſchäfti —

gungen angewieſen .

§. 4.

Der Vorſtand ſorgt für Anlegung der Perſonal⸗

akten , wozu namentlich das Urtheil und das Ein —

lieferungsſchreiben mit ſeinen Beilagen gehört , und

in welche alle während des Strafvollzuges ſich er⸗

gebenden Bemerkungen eingetragen werden . — Der

Tag der Einlieferung und der Beendigung der Strafe
ſind in dieſem Buch und auf der Decke der Perſonal⸗

akten vorzumerken .

11. Behandlung der Gefangenen .

§. 5.

Die Gefangenen müſſen ſtets in Einzelhaft ge⸗

halten werden , wenn nicht die Art der Beſchäftigung
das Zuſammenſein mit andern Gefangenen ausnahms⸗

weiſe erfordert .

§. 6.

Zur Unterſtützung bei der Unterweiſung in der

Arbeit können ſich die Aufſeher der Hilfe gewerbe⸗

kundiger Gefangenen bedienen .

§. 7.

Die Gefangenen müſſen dem Vorſtand des Hau⸗

ſes und den Aufſehern Achtung e
und ihren

Weiſungen gehorchen.
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